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1. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B) 

1.1 Art der baulichen Nutzung  
 

1.1.1 Flächen für Sport- und Spielanlagen �P�L�W���G�H�U���=�Z�H�F�N�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J���Å�6�S�R�U�W�S�O�D�W�]�´ 
Zulässig sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB:  

 
- Alle Arten von Sportanlagen 
- Gebäude für sportliche Nutzungen, z.B. Umkleidekabinen, Geräteaufbewahrung 
- Nebengebäude und Nebenanlagen 
- Flächen für Stellplätze 

 

1.1.2 �*�H�P�H�L�Q�E�H�G�D�U�I�V�I�O�l�F�K�H���Å�%�L�O�G�X�Q�J�����$�X�V- und Fortbildung, Spiel, Sport und soziale Zwecke�  ́
Zulässig sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB:  

 
- Schulgebäude und dem Nutzungszweck dienende Anlagen für schulische Zwecke, 
- Anlagen für die Betreuung von Kindern 
- Schulfreiflächen 
- Spiel- und Sportanlagen 
- Nebengebäude und Nebenanlagen 
- Flächen für Stellplätze 
- Es ist auch eine außerschulische Nutzung des Schulgebäudes und der Sportanlagen zu 

sonstigen Bildungs-, sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken zulässig.  
- Die Schulfreiflächen können außerhalb der Schulzeiten als öffentlicher Kinderspielplatz 

genutzt werden. 
- Eine Hausmeisterwohnung 

 

1.1.3 �*�H�P�H�L�Q�E�H�G�D�U�I�V�I�O�l�F�K�H���Å�6�S�R�U�W�K�D�O�O�H�´ 
Zulässig sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB:  

 
- Gebäude für sportliche Nutzungen 
- Alle Arten von Sportanlagen, 
- Nebengebäude und Nebenanlagen 
- Flächen für Stellplätze 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 
1.2.1 Grundfläche gem. § 19 i.V.m. § 23 BauNVO  

Im weiteren Verfahren wird eine Grundfläche (GR) in m² für Hauptgebäude in beiden Teilflächen 
der Gemeinbedarfsfläche und der Fläche für Sport -und Spielanlagen festgesetzt. 

1.2.2 Höhe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO) i.V.m. § 16 Abs. 3 BauNVO 
Im weiteren Verfahren warden Höhen über Normalnull für Hauptgebäude in beiden Teilflächen 
der Gemeinbedarfsfläche und der Fläche für Sport -und Spielanlagen festgesetzt. 

1.2.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind der Planzeichnung (Teil A) zu entnehmen. 
Es wird keine Bauweise festgesetzt. 
Die Vorgaben über Abstandsflächen nach Bayerischer Bauordnung (BayBO Art. 6 Abs. 1-6, 8 
u. 9) sind einzuhalten. 
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1.3 Höhenlage (§ 9 Abs. 3 Satz 1 BauGB) 
Derzeit werden Festsetzungen für die Höhenlage für Hauptgebäude und Sportanlagen aus 
städtebaulichen Gründen als nicht erforderlich angesehen. 

 

1.4 Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (§9 Abs. 1 
Nr. 11 BauGB) 

Die öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: �´�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�U���3�D�U�N�S�O�D�W�]�´ ist festgesetzt.  
Die genaue Lage der öffentlichen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ist in der Planzeich-
nung (Teil A) festgesetzt. 
 

1.5 Technische Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Hoch-
wasserschäden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6c BauGB) 

Zum Schutz vor Hochwasserschäden ist innerhalb der in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellten 
Hochwassergefahrenfläche HQextrem eine hochwasserangepasste Ausführung baulicher Anlagen fest-
gesetzt. 
Die Lagerung wassergefährdender Stoffe ist ausschließlich über der HQ100-Wasserspiegellinie von 
461 m NNH zulässig.  
 
Geschosse, die sich unterhalb der HQ100-Wasserspiegellinie von 461 m NNH befinden, sind wasser-
dicht auszuführen. 
 
Auf die textlichen Hinweise unter Ziff. 2.2.3 und die ggf. erforderliche ausnahmsweise Zulassung von 
Vorhabens gemäß § 78 Abs. 5 WHG wir hingewiesen. 

1.6 Oberirdische Versorgungsleitungen 
Oberirdische Versorgungsleitungen sind unzulässig. 
  



 Stadt Kemnath Bebauungsplan �ÅRealschule Kemnath�  ́                
Festsetzungen und Hinweise in der Fassung vom 16.07.2020 

 4 

 

 

 

1.7 Grünordnerische Festsetzungen 
 

1.7.1 Erhalt der bestehenden Gehölze 
Im Bereich der in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen kartierten Biotope sind die bestehenden 
Gehölze zu erhalten. 

1.7.2 Mindestbegrünung, Nicht überbaute Flächen, Grünflächen 
In der Gemeinbedarfsfläche und der Fläche für Spiel- und Sportanlagen sind jeweils mind. 15% der 
nicht überbaute Grundstücksflächen zu begrünen, gärtnerisch zu unterhalten und mit Bäumen und 
Sträuchern zu bepflanzen.  
 
Im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ist mind. pro 5 oberirdischer 
PKW�²Stellplätze ein Laubbaum 1. Wuchsordnung nach Pflanzliste 1 auf den oder am Rand der Stell-
platzflächen gemäß nachfolgender Pflanzliste zu pflanzen und zu unterhalten. 

1.7.3 Pflanzliste 
 
Pflanzenliste 1 Hochstammbäume im Bereich von Stellplätzen: 
(Mindestqualität 3xv, mit Drahtballierung, Stammumfang 16/18 cm) 
Craetaegus laevigata und lavallei in Sorten  �²  Weißdorn 
Corylus colurna      Baum-Hasel 
Gleditsia triacanthos     Gleditschie 
Platanus x hispanica    �²  Platane 
Robinia pseudoacacia    �² Robinie 
Sorbus aucuparia     �²  Vogelbeere 
Sorbus aria      �²  Mehlbeere 
Weitere Arten können von der Naturschutzbehörde am Landratsamt zugelassen werden. 
 
 
 

1.7.4 Sonstige grünordnerische Festsetzungen 
Allgemeines 
Die Bepflanzungsmaßnahmen sind in der dem Beginn der Gebäudenutzung folgenden Pflanzperiode 
durchzuführen. 
Der Aufwuchs ist zu unterstützen (ggf. Gießen, Mulchen). Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. 
Die Gehölzpflanzungen und Einzelbäume sind fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten. Ausgefal-
lene Bäume sind in der nächsten Pflanzperiode nachzupflanzen. 
Pflanzbarkeit von Gehölzen 
Die Pflanzbarkeit von Gehölzen muss auch beim Vorhandensein von Leitungen gewährleistet sein. 
Bei der Pflanzung von Bäumen muss, falls keine geeigneten Schutzmaßnahmen ergriffen werden, ein 
seitlicher Abstand zu den unterirdischen Leitungen von 2,5 m eingehalten werden (maßgebend sind 
der horizontale Abstand zwischen Stamm und Außenhaut der Leitung). 
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2. TEXTLICHE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN (TEIL C) 

2.1 Textliche Empfehlungen / Nachrichtliche Übernahme 
2.1.1 Bauanträge / Höhenentwicklung 
In den Bauanträgen ist der Höhennachweis zu führen, das natürliche und das fertige Gelände stets 
genau darzustellen. 

2.1.2 Hinzuziehung Statiker 
Im Hinblick auf die erhöhten Anforderungen bei Bebauungen im Hangbereich wird für die Gründung 
von baulichen Anlagen die Hinzuziehung eines Statikers empfohlen. 

2.1.3 Vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet und Hochwassergefahrenfläche  
HQextrem des Flötzbaches.  

Auf das angrenzende Überschwemmungsgebiet des Flötzbaches wird hingewiesen. Mit teilweisen 
Überflutungen ist zu rechnen.  
Die fachlichen Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes sind zu beachten. 

2.1.4 Grundwasser, Versickerung und Ableitung von Regenwasser / Schmutzwasser 
Beim Bau von Kellergeschossen sind die Grundwasserverhältnisse zu berücksichtigen, um Schäden und 
Beeinträchtigungen durch zeitweise ansteigendes Grundwasser zu vermeiden. In diesem Zusammen-
hang werden notwendige Maßnahmen gegen Wassereinbrüche und der Einbau von weißen Wannen 
empfohlen. Es wird empfohlen, alle Gebäudeöffnungen (z.B. Eingänge, Kellerlicht- schächte) mit einem 
Sicherheitsabstand über OK Gelände bzw. OK Straße zu legen. 
Gem. Art. 41 BayBO ist der Bauherr für die schadlose Beseitigung des Regenwassers verantwortlich. 
Dieses darf nicht zum Nachteil Dritter ab-/ umgeleitet werden. Die Sickerfähigkeit des Untergrundes 
ist im Vorfeld zu prüfen und nachzuweisen. Auf die Unzulässigkeit der Ableitung von Regenwasser auf 
fremden oder öffentlichen Grund wird ausdrücklich hingewiesen. 
Ferner wird in diesem Zusammenhang auf die "Niederschlagswasserfreistellungsverordnung" 
(NWFreiV) vom 01.01.2000, mit Änderung vom 01.10.2008, und auf die aktualisierten "Technischen 
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser" 
(TRENGW) vom 17.12.2008 hingewiesen. Für nicht erlaubnisfreie Einleitungen sind Anträge beim 
Landratsamt zu stellen. 
Zur Grundwasserneubildung und zur Entlastung des Entwässerungssystems wird eine Versickerung von 
gesammelten und unverschmutztem Niederschlagswasser, soweit es die Untergrundverhältnisse erlau-
ben, empfohlen. 
Es wird dringlich empfohlen, Flächenversiegelungen auf das unbedingt notwendige Maß zu beschrän-
ken und einen Einbau von Regenwasserzisternen vorzusehen. Diese können zur Gartenbewässerung 
sowie zur Grauwassernutzung dienen und genutzt werden. 
Schmutzwasser wird über ein gemeindliches Abwassersystem entsorgt. Bei Entwässerung ist die Rück-
stauebene des Kanals zu berücksichtigen und eine Entwässerung gem. Vorgaben der gemeindlichen 
Entwässerungssatzung auszuführen. Es wird empfohlen, Ebenen unter der Rückstauebene durch Hebe-
anlagen zu entwässern und das Schmutzwasser über die Rückstauebene zu heben. 

2.1.5 Erdgeführte Ver- und Entsorgungsleitungen 
Auf die Hinweise des Merkblatte�V���•�E�H�U���Å�%�D�X�P�V�W�D�Q�G�R�U�W�H���X�Q�G���X�Q�W�H�Uirdische Ver- und Entsorgungsanla-
�J�H�Q�´���L�P���5�D�K�P�H�Q���G�H�U���(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�Jsplanung wird hingewiesen. Bei Erdarbeiten in Leitungsbereichen ist 
der Versorgungsträger zu verständigen und die geplanten Baumaßnahmen abzustimmen. 
Die Bauwilligen werden auf die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften der Feinme-
chanik und Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel und die darin aufgeführten VDE 
Bestimmungen hingewiesen. 

2.1.6 Altlasten, Grundwasserverunreinigungen 
Derzeit sind keine Altlasten, Altlastenverdachtsflächen oder Schadensfälle mit wassergefährdenden 
Stoffen bekannt. Sollten im Zuge von Baumaßnahmen dennoch Auffälligkeiten bezüglich Verunreini-
gungen auftreten, sind umgehend das Landratsamt Tirschenreuth und das Wasserwirtschaftsamt Wei-
den zu informieren, um ggf. das weitere Vorgehen abzustimmen. 
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2.1.7 Umwelteinflüsse / landwirtschaftliche Nutzung 
Die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen werden ortsüblich bewirtschaftet. Mit folgenden 
zeitweiligen, durch die Bewirtschaftung entstehenden Beeinträchtigungen ist zu rechnen: 
Geruchsimmissionen beim Ausbringen von Stallmist und Gülle sowie beim Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln 
Staubimmissionen bei Mähdrusch, beim Ausbringen bestimmter Handelsdünger sowie bei der Boden-
bearbeitung bei trockener Witterung 
Lärmimmissionen beim Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen auf den Nutzflächen und durch den Fuhr-
werksverkehr. 

2.1.8 Angrenzende landwirtschaftliche Flächen 
Den Landwirten wird das Recht auf ordnungsgemäße und ortsübliche Bewirtschaftung ihrer angren-
zenden Flächen zugesichert. 
Bei Bepflanzungen sind die gesetzlichen Grenzabstände einzuhalten. Es ist dafür Sorge zu tragen, 
dass landwirtschaftliche Nutzflächen nicht erheblich beeinträchtigt werden (u.a. durch Schattenwurf, 
Laubfall, Wurzeln etc.). 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass landwirtschaftliche Nutzflächen, insbesondere während der Bau-
phase, nicht beeinträchtigt werden. Bei kurzzeitigen Behinderungen wird eine Abstimmung mit den 
betroffenen Landwirten empfohlen. Der schadlose Abfluss von Grund- und Oberflächenwasser muss 
auch während und nach der Bauzeit erhalten bleiben. 
Bei den Erdarbeiten ist auf eine Schonung des Oberbodens durch separaten Abtrag und Wiederauf-
füllung landwirtschaftlicher Nutzflächen zu achten. Die Auffüllung soll bodenschonend erfolgen. 

2.1.9 Artenschutz, Naturschutz 
Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG zu vermeiden, sollten Fällung, 
auf den Stock setzen und der Schnitt von Gehölzen generell nur außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen 
(§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG). Notwendige Maßnahmen an Gehölzen sind daher im Zeitraum vom 
01. Oktober bis zum 28. Februar durchzuführen. 

2.1.10 Denkmalschutz 
Es wird aufgrund des in Teilbereichen vorhandenen Bodendenkmals auf die Vorgaben des Bayeri-
schen Denkmalschutzgesetzes hingewiesen. 
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